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STADT NORDERNEY 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr.: 01/SV/437/2025 
 

 
 

Federführung: Fachbereich II - Bürgerdienste Datum: 17.10.2025 
Bearbeitung: Jürgen Vißer AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin  

Verwaltungsausschuss 29.10.2025  
Rat der Stadt Norderney 02.12.2025  

 
Gegenstand der Vorlage: 
 
Bestimmung der Ratsmitglieder für den Aufsichtsrat der MVZ Norderney GmbH 
 
Sachverhalt: 

 
Gemäß § 138 Abs. 3 S. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) entscheidet die Vertretung über die Entsendung von Mitgliedern in den Aufsichts-
rat einer Kapitalgesellschaft. 
 
In § 8 Abs. 1 S. 1 des Gesellschaftervertrages der MVZ Norderney GmbH vom 15.10.2025 
ist festgelegt, dass der Aufsichtsrat der MVZ Norderney GmbH unter anderem aus vom Rat 
der Stadt Norderney entsprechend dem Stärkeverhältnis und der Anzahl der stimmberechtig-
ten Mitglieder des Verwaltungsausschusses gem. § 71 Abs. 2 NKomVG entsandten Vertrete-
rinnen und Vertretern und dem Bürgermeister der Stadt Norderney besteht.  
 
Aufgrund der Größe des Norderneyer Rates beträgt nach § 74 Abs. 2 S. 1 NKomVG die Zahl 
der Beigeordneten 4. Der Rat hatte jedoch von der Möglichkeit gemäß § 74 Abs. 2 S. 2 
NKomVG Gebrauch gemacht und für die Dauer der aktuellen Wahlperiode die Zahl der Bei-
geordneten um 2 erhöht. Demgemäß sind vom Rat 6 Mitglieder (ohne Bürgermeister) in den 
Aufsichtsrat zu entsenden. 
 
Bei der Entsendung von mehr als zwei Vertretern werden wie bei der Besetzung von Mitglie-
derorganen die neben dem HVB zu entsendenden Vertreter nach § 71 Abs. 6 i. V. m. den 
Abs. 2, 3 und 5 NKomVG bestellt, sofern die Vertretung nicht gemäß § 71 Abs. 10 NKomVG 
einstimmig ein von den Regelungen der Abs. 2, 3 und 6 abweichendes Verfahren beschließt 
oder soweit ihre Bestellung nicht schon durch den Gesellschaftsvertrag erfolgt. 
 
Verfahren d’Hondt: 
Fraktion SPD CDU GRÜNE FWN FDP 
Sitze 6 4 3 3 2 

:1 6  (1.) 4  (2.) 3  (3.) 3  (4.) 2  (L) 

:2 3  (5.) 2  (L) 1,5 1,5 1 
:3 2  (L) 1,33 1 1 0,67 
:4 1,5 1 0,75 0,75 0,5 
Ges.-Sitze 2+ 1+ 1 1 0+ 

L = Losentscheid um den 6. Sitz zwischen den Fraktionen SPD, CDU und FDP. 

 
Wenn sich die Beteiligten nicht über die Zuteilung des Sitzes einigen, obliegt der Losent-
scheid der/dem Ratsvorsitzenden. 
 
Falls eine Fraktion/Gruppe hierbei keinen Sitz erhält, ist sie nicht berechtigt, ein zusätzliches 
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Mitglied mit beratender Stimme zu entsenden. Dies ist im Gesellschaftsvertrag nicht vorge-
sehen, denn dort ist nur von stimmberechtigten Mitgliedern des Verwaltungsausschusses die 
Rede. 
 
Die Fraktionen/Gruppen können Ersatzmitglieder für den Aufsichtsrat benennen, die der Rei-
henfolge ihrer Benennung nach verhinderten Mitglieder ihrer Fraktionen/Gruppen vertreten 
(§ 8 Abs. 3 S. 2 Gesellschaftervertrag). 
 
Gemäß § 8 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages richtet sich die Amtsdauer des Aufsichtsrates 
nach der Wahlperiode des Rates der Stadt Norderney.  
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

  

☐  Ja  einmalig € ☐  Nein   

  jährlich € 
 

Gesamtkosten der Maßnahmen €  
 

☐  Haushaltsmittel in ausreichender Höhe sind vorhanden 

 
 

Beschlussvorschlag: 

 
 

Empfehlungsbeschluss  ☐ Ja 

     ☐ Nein 

 
 
 
 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Frank Ulrichs 
 
 
Anlage(n):  
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